
Vereinbarung

Zwischen der Schul- und Volkssternwarte Dahlewitz e.V., Bahnhofstraße 63, 15827 
Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz und der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow wird eine 
Vereinbarung auf der Grundlage des Beschlusses 87/98 der Gemeindevertretung Dahlewitz 
vom 09.09.1998 zur Nutzung der astronomischen Anlagen auf dem Gelände der Schule in 
Dahlewitz geschlossen.

Die Schul- und Volkssternwarte Dahlewitz e.V. wird vertreten durch den Vorstand:
Herrn Michael Wenzel, Herrn Dr. Peter Kördel, Herrn Heiko Mann und Herrn Hans Ludwig

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow wird vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Baier.
 

§1

Die Schul- und Volkssternwarte Dahlewitz e.V. nutzt mietfrei entsprechend ihrer Satzung 
folgende Anlagen und Räume in dem Schulgebäude, Bahnhofstr. 63 in 15827 Dahlewitz: 
Observatorium, Planetarium, Kellerraum des Planetariums, Anlagen auf dem Schulhof, einen 
Unterrichtsraum.
1) Observatorium : 
Das Observatorium wird durch die Schul- und Volkssternwarte Dahlewitz e.V. entsprechend 
der bereits abgeschlossenen Vereinbarung zwischen der Wilhelm-Foerster-Sternwarte e.V. 
und der Gemeinde Dahlewitz aus dem Jahre 1999 genutzt. 
2) Planetarium: 
Das Planetarium wird durch den Verein betreut. Der Verein sichert im Rahmen seiner 
Möglichkeiten ab, dass regelmäßig Veranstaltungen für die Öffentlichkeit und die Schulen 
zur Unterstützung des Unterrichts und der außerschulischen Arbeit durchgeführt werden 
können. 
3) Kellerraum des Planetariums: 
Er wird als Geräteraum zur Unterbringung aller mobilen Beobachtungsgeräte und sonstigen 
Materialien genutzt, die zur Beobachtung zur Verfügung stehen. 
4) Anlagen auf dem Schulhof umfassen die Sonnenuhren und die Stative für die 
transportablen Beobachtungsgeräte.
5) Für besondere Veranstaltungen, die nicht im Planetarium durchgeführt werden können, 
stellt die Schule den Unterrichtsraum 412 zur Verfügung.

§2

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow gewährleistet die Zugangsmöglichkeiten zu den unter 
§1 aufgeführten Räumen und Anlagen für die berechtigten Mitglieder der Schul- und 
Volkssternwarte Dahlewitz e.V. Dazu erhält die Schul- und Volkssternwarte Dahlewitz e.V. 
mindestens vier Schlüsselsätze, mit denen der Zugang zu den in dieser Vereinbarung unter 
§1 genannten Räumen und Einrichtungen möglich ist. Die Schul- und Volkssternwarte 
Dahlewitz e.V. sichert eine umfassende Nachweisführung für die Nutzung der Schlüssel.

§3

Für alle Beobachtungen, Vorträge und Führungen, die in den unter §1 aufgeführten Räumen 
und Anlagen in Verantwortung des Vereins durchgeführt werden, ist ein schriftlicher 
Nachweis zu führen. Darin ist der Zeitraum der Beobachtungen, Vorträge und Führungen 
sowie alle besonderen Vorkommnisse einzutragen. Für alle unter §1 genannten Räume und 
Anlagen ist ein gesondertes Nachweisjournal anzulegen. Darin sind auch die unter 
Verantwortung der Schule durchgeführten schulischen und außerschulischen Nutzungen 
nachzuweisen.
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§4

Aus Mitteln des Vereins angeschaffte Ausrüstungen und Geräte sowie erhaltene 
Sachspenden, die sich in den vom Verein genutzten Räumen der Schule befinden, gehen in 
das Eigentum der Gemeinde über. Der Gemeinde wird dazu vom Verein ein 
Inventarverzeichnis übergeben. In ihm sind alle Ausrüstungen und Geräte mit einem Wert 
von über 60,00 € zu erfassen.
Die Richtigkeit der Inventarlisten wird durch die Inventarverantwortlichen der Schule für die 
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow und durch den Leiter der Sternwarte für den Verein 
bestätigt. Diese sind auch für eine regelmäßige Kontrolle zuständig.

§5

Die Nutzungszeiten der in §1 aufgeführten Räume und Anlagen sind jährlich vor Beginn 
eines Schuljahres zwischen der Schule und dem Vereinen abzustimmen.  

§6
Ein- und Umbauten aller Art  in den Räumen der Schule sind vor Beginn der Maßnahmen 
bei der Gemeinde zu beantragen und bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Gemeinde.
Die Kosten für erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Instandsetzung sowie 
notwendige Anschaffungen werden von der Gemeinde übernommen und sind in 
Abstimmung zwischen Schule und Verein rechtzeitig zu beantragen.
Kleinreparaturen sowie die Beschaffung von Verbrauchsmaterial werden der Schule im 
Rahmen ihres Budgets als gesonderte Position zur Verfügung gestellt. Die Inanspruchnahme 
ist über den Budgetverantwortlichen zu regeln. 

Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.
Sie ist mit einer Frist von 12 Monaten von beiden Seiten kündbar und bedarf seitens des 
Vereins der Zustimmung der Vollversammlung und Seitens der Gemeinde der Zustimmung 
der Gemeindevertretung.

                                                                   Zustimmung der Schulleitung: ……………

Blankenfelde-Mahlow, den ......................  Blankenfelde-Mahlow, den.....................
für die Schul- und Volkssternwarte           für die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
Dahlewitz e.V.der Bürgermeister
der Vorsitzende  

________________________________   __________________________________
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